
Anlage A zur V/0622/2022 
Kurzüberblick 

Der Bedarfsplan für den Rettungsdienst der Stadt Münster wurde unter Beachtung der vorgese-
henen Fristen fortgeschrieben.  

Die in diesem Zusammenhang gemäß §12 Abs. 2 RettG NRW vorgesehenen Gremien wurden 
beteiligt und haben ihr Einvernehmen erklärt.  

Eine Refinanzierung über die Kostenträger (Krankenkassen) ist gegeben.   

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Zielsetzung ist die Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung im Zu-
ständigkeitsbereich der Stadt Münster, als Trägerin des Rettungsdienstes gemäß §6 RettG NRW. 

Inhaltlich werden folgende Teilziele aufgegriffen:  

 Bedarfsgerechte Anpassung der Flächenversorgung in der Notfallrettung durch priorisierte 
Neustrukturierung von Rettungswachen- Standorten.  

 Bedarfsgerechte Anpassung der Verfügbarkeit und Bedienqualität für den Krankentrans-
port.  

 Einführung einer Telenotarztzentrale nach Vorgaben und Maßstäben des Landes NRW.  

 Bedarfsgerechte Anpassung der sächlichen und technischen Ausstattung im Hinblick auf 
Fahrzeugvorhaltung, Medizingeräte und Digitalisierung.  

 Bedarfsgerechte Anpassung der personellen Vorhaltung und Qualifikation im Rettungs-
dienst der Stadt Münster.  

Eine vollständige Zielerreichung ist gegeben, wenn die im Rettungsdienst Bedarfsplan aufgeführ-
ten Maßnahmen und Ziele in einem Zeitraum von fünf Jahren umgesetzt werden (maximale ge-
setzliche Frist bis zur Fortschreibung). 



 

 

 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: Nr. 0210 Rettungsdienst 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan x Ja  Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja x Nein   

Im Entwurf des Haushaltsplan 2023 enthalten?  Ja  Nein x teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? x Ja  Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja  Nein x teilw. 

 

 

 



 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig 
freiwillig 

Die Stadt Münster nimmt ihre Aufgabe als Trägerin des Rettungsdienstes gemäß §6 RettG NRW 
wahr (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung).  

Die finanziellen Auswirkungen im Rettungsdienst sind durch Gebühren refinanziert- (gemäß §133, 
SGB V mit Umsetzung durch Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster in der 
aktuellen Fassung, Amtsblatt 2021 Nr. 32, S.309).  

 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 
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